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Folgende Behörden haben darauf hingewiesen,  

dass ihrerseits keine Bedenken oder Anregungen gegen die Planung bestehen: 

 

Stadt Haselünne, mit Schreiben vom 24.07.2020 

Samtgemeinde Artland, mit Schreiben vom 17.07.2020 

Stadt Löningen, mit Schreiben vom 27.07.2020 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden, mit Schreiben vom 27.07.2020 

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland – Grafschaft Bentheim, mit Schreiben vom 18.08.2020 

Amt für regionale Landesentwicklung Weser - Ems, mit Schreiben vom 24.07.2020 

Westnetz GmbH, mit Schreiben vom 03.09.2020 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, mit Schreiben vom 03.08.2020 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, mit Schreiben vom 10.08.2020 

Exxon Mobil Production Deutschland GmbH, mit Schreiben vom 21.07.2020 

PLEDOC GmbH, mit Schreiben vom 30.07.2020 

Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Ankum, mit Schreiben vom 21.07.2020 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, mit Schreiben vom 07.09.2020 
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Landkreis Emsland, mit Schreiben vom 14.08.2020 

Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentli-
cher Belange wie folgt  Stellung: 
 

Naturschutz 
 
Damit die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)  im Rahmen der o.g. Bauleitplanung sicher ausge-
schlossen werden, sind für das Planverfahren folgende Maßnah-
men durchzuführen bzw. einzuhalten: 

 Die Bauflächenvorbereitung und eine Beseitigung von Gehölzen 
dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Freiflächen- und der Ge-
hölzbrüter, d.h. nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. Sep-
tember stattfinden. 

 Einhaltung der Fristen gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG für notwen-
dige Fällungs- und Rodungsarbeiten (Verbot vom 01. März bis 
30. September). Potentielle Höhlenbäume sind vor ihrer Fällung 
von geeignetem Fachpersonal (z.B. Biologen) auf das Vorhan-
densein von Bruthöhlen für Vögel und Fledermäuse zu untersu-
chen. 

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potentieller Brutplätze 
von Höhlenbrütern sind 4 Höhlenbrüternistkästen (2 Kästen für 
Kohlmeise/Kleiber mit Schlupflochdurchmesser 32 mm und 2 
Kästen für Blaumeise/Sumpfmeise mit Schlupflochdurchmesser 
26 mm) in der Umgebung, also etwa 50 m bis 100 m zum Bau-
feld anzubringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Hinweise zu den Verbotstatbeständen des § 44 
BNatSchG werden zur Kenntnis genommen und als Hinweise 
im Bebauungsplan redaktionell ergänzt. 
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Abfallwirtschaft 
 
Zu den Planungsunterlagen wird folgender Hinweis gegeben: 
 
Die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen ist nach den geltenden 
Arbeitsschutzvorschriften so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren 
von Abfallsammelfahrzeugen nicht erforderlich ist. 
Die Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammel-
fahrzeugen ist durch ausreichend bemessene Straßen und geeig-
nete Wendeanlagen gemäß den Anforderungen der Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt in der aktuellen Fassung Aus-
gabe 2006) zu gewährleisten. An Abfuhrtagen muss die zum Wen-
den benötigte Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr 
freigehalten werden. Das geplante Rückwärtsfahren und das Be-
fahren von Stichstraßen ohne Wendemöglichkeit ist für Entsor-
gungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zulässig. 
 
Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel ge-
eignete Wendeanlagen eingerichtet werden. Sofern in Einzelfällen 
nicht ausreichend dimensionierte Wendeanlagen angelegt werden 
können, müssen die Anlieger der entsprechenden Stichstraßen ihre 
Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den Sam-
melfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen. 
Dabei ist zu beachten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbehäl-
ter an den ordnungsgemäß zu befahrenden Straßen eingerichtet 
werden und dass die Entfernungen zwischen den jeweils betroffe-
nen Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätzen ein vertret-
bares Maß (i. d. R. ≤ 80 m) nicht überschreiten. 

 
 
 
 
Bei der Bebauungsplanänderung handelt es sich um eine 
Überplanung eines festgesetzten Spielplatzes in ein allgemei-
nes Wohngebiet mit einem überbaubaren Bereich. Das 
dadurch entstehende neue Grundstück hat Anschluss an den 
Wendeplatz der Stettiner Straße innerhalb des bebauten 
Wohngebietes. Die Müllentsorgung in dem Gebiet kann daher 
in der bisher gewohnten Weise erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sofern die Abfall-
behälter an den Abfuhrtagen an der nächstgelegenen Sam-
melstraße abgestellt werden müssen, wird dieses dem zu-
künftigen Eigentümer des Grundstücks mitgeteilt. 
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EWE NETZ GmbH, mit Schreiben vom 13.08.2020 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentli-
cher Belange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe befinden sich Versor-
gungsleitungen und / oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet wer-
den. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt 
werden. 
 
 
 
 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstel-
lung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und 
die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für 
die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit 
Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen 
Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 
1998 (von min. 2,2 m für die Erschließung mit Telekommunikations-
linien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Be-
reitstellung notwendiger Stationsstellplätze mit ein. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem 
Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu 

 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet 
bzw. in unmittelbarer Nähe Versorgungsanlagen der EWE 
NETZ GmbH befinden, welche erhalten bleiben müssen und 
nicht beschädigt oder anderweitig gefährdet werden dürfen. 
Im Norden und Osten des Plangebiets sind Telekommmunika-
tionsleitungen sowie ein Verteilerkasten vorhanden, die sich 
zukünftig innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes befin-
den. Diese Leitungen und Anlagen werden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  Bei Veräußerung der Fläche ist da-
rauf hinzuweisen, dass sich diese Leitungen und Anlagen dort 
befinden. Ggf. ist ein Eintrag ins Grundbuch zur Absicherung 
erforderlich. 
 
Soweit eine Neuherstellung oder Änderungen bzw. Anpas-
sungen der Ver- und Entsorgungsanlagen erforderlich wer-
den, wird zur Kenntnis genommen, dass diese entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben und den anerkannten Regeln der 
Technik durchgeführt werden müssen.  
 
Bei einer erforderlichen Neuerschließung werden die erforder-
lichen Versorgungsstreifen bzw. -korridore sowie notwendige 
Stationsstellplätze mit eingeplant. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Kosten für Anpassun-
gen bzw. Betriebsarbeiten grundsätzlich vollständig vom Vor-
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erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ 
GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich gere-
gelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen 
und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Er-
schließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch die 
EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung 
der Versorgungsleitungen und die sich daraus ableitenden wirt-
schaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich 
dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ih-
res Verfahrens / Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichti-
genden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns 
Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 
Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - da-
mit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwer-
kes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über 
die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen 
über unsere Internetseite  
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-
abrufen. 
 
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen 
bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an 
unser Postfach info@ewe-netz.de 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner 
Frau Tönnies unter der folgenden Rufnummer: 04471 7011-295. 

habenträger zu tragen sind, es sei denn, der Vorhabenträger 
und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kos-
tentragung vertraglich geregelt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anre-
gungen vorgebracht werden. 
 
Die EWE NETZ GmbH wird in die weiteren Planungen einbe-
zogen und rechtzeitig beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die aktuelle Anlagenauskunft wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, mit Schreiben vom 

04.09.2020 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen  Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom hat bezüglich der o.g. Bauleitplanung derzeit weder 
Anregungen noch Bedenken. 
 
Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der unge-
hinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom in-
formieren. (Internet: https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder 
mailto: Planauskunft.Nord@telekom.de). 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorge-
tragen werden. 
 
Die Hinweise bezüglich der konkreten Bauarbeiten werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen von Baumaßnah-
men zu berücksichtigen. 

 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, mit 

Schreiben vom 01.09.2020 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 15.07.2020. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen 
dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der 
Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut 
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Tele-
kommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRC-
N.Bremen@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung 
zu veranlassen, sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu 
können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die 
Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kos-
ten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

 

 
 
 
Der Hinweis zu der vorhandenen Telekommunikationsanlage 
im Plangebiet wird zur Kenntnis genommen. Die Leitung wird 
als nicht eingemessene Leitung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Falle einer 
erforderlichen Umverlegung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

mailto:TDRC-N.Bremen@vodafone.com
mailto:TDRC-N.Bremen@vodafone.com
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TAV „Bourtanger Moor“, mit Schreiben vom 03.09.2020 

Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen seitens des TAV unter Be-
achtung der nachfolgenden Punkte keine Bedenken. 
 
Ein Anschluss an die zentrale Trinkwasserversorgung und Abwas-
serversorgung kann vom Verband für das Plangebiet, unter Berück-
sichtigung der gültigen Verbandsgrundlagen, sichergestellt werden. 
 
Nach Verabschiedung und endgültigen Genehmigung des Bebau-
ungsplanes durch den Rat sollte der TAV in Kenntnis gesetzt wer-
den. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet an die 
zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen werden kann. 
 
 
Sobald der Beschluss über die Stellungnahmen und der Sat-
zungsbeschluss durch den Rat gefasst wurden, wird der TAV 
über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt.   
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Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband 99 „Untere Ha-

se“, mit Schreiben vom 22.07.2020 

Seitens des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes 99 
„Untere Hase" bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 16 „Masch-
kämpe" 4. Änderung der Gemeinde Herzlake keine Bedenken. 
 
Sollte für Anlagen des Unterhaltungs- und Landschaftspflegever-
bandes 99 „Untere Hase" nachweislich Erschwernisse, Beeinträch-
tigungen oder Schäden auftreten, wird der Verband diese nach sei-
ner Satzung und den damit verbundenen Veranlagungsregeln sowie 
dem Niedersächsischen Wassergesetz in Rechnung stellen. 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Bebauungs-
planänderung keine Bedenken bestehen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nachweislich durch die 
Planung verursachte Erschwernisse, Beeinträchtigungen oder 
Schäden an Anlagen des Unterhaltungsverbandes in Rech-
nung gestellt werden. 
 

 


